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1bsolutistischer Gewaltenausübung Zur Geltung bringen. Sıe MUu CS in den For-
men demokratischer Spielregeln LUunNn: Wer freilich die wesenhafte Immanenz (30Ot-
tes überhaupt nıcht sıeht, für Wen Gott iın deistischer Transzendenz thront oder
überhaupt nıcht exıstiert, 65 se1l enn als absolute Idee des Humanum, für den mufß
VvVon vornherein auch der bescheiden vorgetragene Anspruch der iırche eine
berechtigte Bevormundung der Welt sSe1In. ber wırd eın solcher Humanıst damıt
der Erfahrung der Geschichte un des Lebens gerecht?

Sıttliche Grundsätzc 1M Jugendschutz
Walfer Becker

Bei Diskussionen un Podiumsgesprächen, die 1n der etzten Zeıt VO  ; der Bundes-
arbeitsgemeinschaft „Aktıon Jugendschutz“ durchgeführt wurden, kam ımmer
wieder Z Ausdruck, daß die eigentliche „Krise“ des Jugendschutzes darın be-
steht, dafß allgemeingültige Ma(stäbe 1ın weıten reisen der Bevölkerung geleugnet
werden. Von welchen sıttlichen Grundsätzen soll der Jugendschutz ausgehen? Eıne
pluralistische Gesellschaf se1l SAagt INa  —$ dadurch gekennzeichnet, daß alle
überkommenen Wertvorstellungen 1im Woandel begriffen selen un da{fß immer
mehr sittliche Aaxımen 11LUT och VO  e} einer Minderheit bejaht würden. Die all-
gemeıine Toleranz, dıe UHNSCTE Gesellschaft kennzeichnet der kennzeichnen soll;
tührt der bekannten allgemeinen „Verunsicherung“ in der Welt der Werte
Man spricht VO  a eınem Verlust der Mıtte un: Von einer verlorenen Wertwelt. 1bt
CS noch eın inımum sıttliıchen Grundüberzeugungen, eiıne „eintache“ Sıittlich-
keit, der sıch jeder, auch der atheistische Anarchıist bekennen kann? Welche S1tt-
liıchen Kräfte un Werte tragen den Jugendschutz? Wo bestehrt noch eine Einig-
elIt aller die Gesellschaft tragenden Kräfte, Wenn CS Lösung VO  3 Problemen
geht, die die Gesamtheit angehen und die sich der demokratischen Mehrheitsent-
scheidung entziehen?

Diese Problematik wird deutlich be1 einzelnen Mafsnahmen, die 1m Interesse
eines Jugendschutzes durchzuführen S1Nd. Daher selen einige Beispiele angeführt:
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„JUug
oder (saststätte SIt verderbl WI1r Dieseugend

Orte der Amoralıität annn INa  = aber ur erfassen,Wenn INa  } von

„Norm“ ausgeht un! sıch darüber ı klaren ı1ST, CL „Jugendgefährdung“
besteht.

Ara Wır sind der Überzeugung, daß SCWI1SSC Schriften MT „unzüchtigen“
„unsıttlıchen“ un jugendgefährdenden“ Inhalt nach Möglichkeit VO  e} der Jugend
ferngehalten werden sollen. Wır sehen die Sexualwelle die unsere Illustrierten
ergriffen hat Wır sehen Ühnlıche Erscheinungen aber auch der Filmproduktion

A} oder 11in der Außenwerbung. Bekannt sind die Gespräche, die den „Kunstvor-
behalt“ geführt werden. Auch 1er wird es erforderlich SC1IN, VO  3 bestimmten kla-
8 81 Kriterien auszugehen, WECNN INa  } die These aufrechterhalten 111 daß Zeichen
un: Biılder eine gefährdende Wirkung auf Jugendliche ausüben können.

Wır bemühen uns den Tourısmus un! die Freizeitproblematik So geht s

das Problem, ob sıch die Jugendlichen Urlaub „ausleben un!: „abreagie-
K oder ob S1C Erholung geführt werden sollen. Hıer wiırd Von

den Pädagogen die rage nach Berechtigung des „Gammelns bıs
vorehelichen Verkehr gestellt Sollen WITL Enthemmungspsychologie“ das
Wort reden oder VO  w} bestimmten Wertbegriffen und testen sittlichen Vorstellun-
SCn ausgehen?

Der Jugendschutz hat historisch einmal ARRS den Bemühungen den Arbeits-
platz es  1JUNSCH Menschen begonnen. Auch eiım Jugendarbeitsschutz handelt es

sich längst ıcht mehr allein gesetzliche Mafßfnahmen, Fragen des Ur-
laubs un der Gestaltung des Arbeitsplatzes, sondern vielfach Probleme des
sittlichen Schutzes der Jugend Man hat sich S16 Verbesserung des Klımas
un: der „Atmosphäre Arbeitsleben bemüht un den Versuch gemacht, die
„Montagsgespräche“ IMI ıhrem jugendgefährdenden Inhalt einzudämmen. Mufßß

45  . Ma  w} iıcht auch 1er Von bestimmten Wertbegriffen und VO  a} Werte-Ordnung
ausgehen, Zın mMan „echten“ Jugendschutz betreiben wıll?

Im Mittelpunkt der pOosıtıven Jugendschutzbemühungen steht. ı der etzten
Zeıit die allgemeine Geschlechtererziehung Gerade 1er wiırd es deutlich, dafß mMan

Von estimmten Menschenbild ausgehen mMu VO  w} dem Bild des Menschen,
der ıcht 1LUTL: Vereinzelung, sondern seiNer Angelegtheit auf den anderen
Menschen sehen 1ST Haben WITLr den JUNgCNH Menschen ZUrF. Ehe erziehen und
den losgelösten Sexus, schliefßlich die Promiskuität bekämpfen? Sollen WIr eLtwa

C1iNe Probe Ehe“ empfehlen, Verhältnisse VOT der Ehe DOS1LULV beurteilen? Sollen
WIFr LLUL „Aufklärung das Wort reden oder eiNe umfassend verstandene
Geschlechtererziehung betreiben dem Sınn, daß der Trieb der Humanıtat
wıllen, der Achtung VOT der Würde des Menschen bewältigt und beherrscht WeI-

den mu{$? Auch j1er MUu unumgänglıch hınter den Bemühungen Ee1iNE sittliche raft
stehen, die 1Ur auf Ik lare Wertvorstellungen gegründet werden ann.
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In der Welt pluraler Wertefindung MuUu INa  e} siıch jeweils fragen, ob Werte.un
Normen zeitgebunden oder vVvon Ewigkeitswert sind. Man spricht oft SOgEe-
nannten „Tabus“ die heute gebrochen wordenr H Wır wollen zunächst die
rage stellen, ob CS sıch 61 Aaus der Illustrierten Sprache INOoMMECNES, unkla-
ICS Modewort handelt das seinNner Bedeutung vielfach sechr verschieden autfgefaßt
wird Tabu, ein polynesıscher Begrift bedeutet sovie] WI1eE „verboten In der Süd-
SCC gibt es heilige, unantastbare Dıinge die ıcht berührt werden dürfen. Dabel
ann N sıch sowohl Gegenstände als auch Menschen handeln, die tabuisiert
werden. Die abu Vorschriften erfassen das ZESAMLTE so7z1iale Handeln bıs die
etzten Einzelheiten menschlichen Verhaltens. „Tabu wiıird 1U bej uns Z W e1

Zanz verschiedenen Bedeutungen gebraucht einmal yleichbedeutend MItTt „Uunan-
tastbar aber der Bedeutung: „Man spricht icht darüber!“

abu der Bedeutung der Unantastbarkeit hat auch heute noch seiNenN POS1U1-
VvVen Wert Nıemand wırd leugnen, dafß diesem Sınn die Ehre, namentlich die
Geschlechtsehre Menschen unantastbar 1ST. Allgemein wird och das abu
anerkannt dafß C1inMn icht vierzehn Jahre altes Mädchen dem geschlechtlichen Ver-
kehr allen Umständen SC1IMN sol] Es 1STt auch 431 7zweıtellos allen
Bevölkerungskreisen bejahtes Aa dafß Mädchen un Knaben, die Er-
zıeher, Lehrer, Pfarrer anveriraut sind, ihrer geschlechtlichen Ehre un Unver-
sehrtheitgeschützt ıwerden INUSsSsSCNMN.,

Tabu ı Sınne „Man spricht nıcht darüber“ betraf i früherer Zeit 1 SEAar-

kem Ma{ die gesamte Sexualsphäre, das SOgeNANNLTE Intimleben, ber das 18803  $

heute ] 1e] offenerer Art r Weıse sprechen un schreiben gewohnt ı1LSTt

ber 6S 1Dt, WI1e WITL nıcht verkennen wollen, auch eu6 Tabus, die erst Lauft
der etzten eıt Bedeutung erlangt haben So 1ST beispielsweise die Eugenik WEeIL-

hın tabuisiert Es o1bt CU«C Tabus auf relig1ösem Gebiet. Man dartf beispielsweise
einzelnen Bundesländern nıcht mehr ach der Zugehörigkeıit Menschen

Religionsgemeinschaft fragen, eLIw2 SCINECN Personalakten. Es gibt ferner
Tabus der Rasse, der Politik.

Daher fragt CS S1  9 ob WI1Ir diesen mehrdeutigen polynesischenBegriff ıcht
der. Klarheit willen aufgeben sollen. ine Illustrierte hat als ihren Redaktions-
srundsatz verkündet: NT kennen überhaupt keine Tabus mehr, WIr werden
alles anpacken  !(‘ Mıt Schlagwort wird oft das Eigentliche überdeckt Viele
verstehen abu heute NUur die bısher unaussprechlichen Dinge, die Intım-
sphäre des Menschen, wobel S$1e sıch oft ıcht darüber klaren sind, daß die
Schamerziehung den Intimbereich Kındes der Jugendlichen überhaupt erst

sıchern VeErm3ag.
1eweıt Ce1NeEe falsch verstandene Enttabuisierung, Tabu Sınne sowohl

Nıcht-Berührens“ als auch des „Nıiıcht darüber-Sprechens“ > führt, ZCIgCN CIN1SC
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Beispiele Aaus der etzten Zeıt: Wır denken Schriften, die auch die Jugend
erreichen. Die Bundesprüfstelle hat in ihrer Sıtzung VO Dezember 1964 bei-
spielsweıse eine Druckschrift vVon Albert Ellies ‚Liebe als Kunst un! Wissen-
schaft“ autf die Liste der jugendgefährdenden Schriften ZESCTIZLT (Entscheidung
Nr Hıer wırd die sogenannte Enttabuisierung 1m falsch verstandenen Sınne
bıs AERE zynıschen Schamlosigkeit fortgeführt. Hıer wiıird jJungen Menschen eine
Reihe Von Empfehlungen gyegeben, die E DENDFG geltenden „Sittenordnung“, nach
der sıch auch die Sexualerziehung der Jugend 1n Elternhaus un Schule och rich-
LEL ın krasser Weıse widerspricht. Da werden Praktiken empfohlen, die den
jugendlichen Leser einem sexual-ethischen Fehlverhalten führen mussen. Be1-
spielsweise wiıird das Petting bıs ZAUE Orgasmus angeraten. Außerdem wird der
voreheliche Verkehr 1n eıner Weıse verherrlicht, da{fß NUr och der ständige Partner-
wechsel Als vorteıilhaft erscheint. Die reın anımalische Triebbefriedigung ohne PCT-
sonale Bındungen und Rücksichten WIr  d empfohlen, und speziell dem jJungen
Mann wırd der häufige Austausch der Partnerinnen nahegelegt. Noch NEt-

wortlicher sınd die Empfehlungen des Buches ın der Praktizierung des Fhebruches.
Es wırd ZESAQT, daß sıch eın moderner Mensch eines Ehebruches heute noch
„sündıg“ fühle oder auch U: Schuldgefühlen leide, dafß dadurch vielmehr

„Abenteuern, Erlebnissen, Abwechslung und Sinneslust“ Ur gewınne. Selbst
sexuelle Übersteigerungen, Anomalien und Perversıitäten werden ıcht 1Ur „ CI-
klart“, sondern nahegelegt, ohne dafß auch 1Ur Vor einem UÜbermaß sexueller Be-
taätıgung gEWAaArNT wird. Ausdrücklich empfiehlt der Verfasser auch eine UÜber-
reizung durch pornographische Schriften un Bilder un: sado-masochistische Hand-
Jungen. lle Hemmungen sollen beiseıite gelassen werden, WwWenn NUuUr die ust-
erhöhung einz1ges Ziel menschlichen Daseins! erreicht WI1rd. So wiıird auch die
_lesbische un: homosexuelle Triebbefriedigung als nıcht 1abnorm dargestellt, eSsS sel
denn, da{ß s1e „ausschließlich“ betrieben werde. Miıt Recht hat die Bundesprüf-
stelle geESAZT:

„Eın Jugendlicher, der dieses Buch 1n die Hand bekommt, WITr: durch die unverant-

wortlichen Ratschläge und Empfehlungen des Verfassers, die die sexual-ethischen Be-
lehrungen durch Flternhaus und Schule als unsınn1ıg darstellen, zweıtellos tiefstens VOI-

wirrt, WEeN nıcht unmittelbar fehlgeleitet werden, abgesehen davon, dafß sı1e den
Jungen Leser dazu verführen, auf jede Art VO  e Gewissensentscheidungen und Gewi1issens-
veErantwOortLung ZUgUuNstenN des reinen Lusterlebnisses verzichten.“

Eın weıteres krasses Beispiel bietet das 1m Norden vielgelesene Buch des Stock-
holmer Arztes AnSs Ullerstam „Die erotischen Mınoritäten“. Hıer wırd ein „Staats-
bordel]“ warmstens empfohlen den gleichen Gedankengängen, die siıch be-
reits in der Druckschrift VOon Ellies finden Es heißt wörtlich:

„ Wır können 65 u1ls einfach nıcht leisten, auf dıe grofßen Glücksmöglichkeiten Ve[r-

zıchten, die das Sexualleben bietet. Wır mussen unsere, dem körperlichen un seelischen
lück 1mM Wege stehenden Sexual-Tabus beiseite schieben. Wır mussen darüber hınaus
den Perversen helfen, iıhre sexuellen Iriume verwirklichen!“
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In die gleiéhe Richtung‚ -enn auch nıcht MmMI1t dem gleichen ’Z&nismus‚ weist das
Buch VO  $ Ludwig Aarcuse „Was 1St obszön? Geschichte einer Entrüstung“. Hıer
wırd unls ımmer wieder nahegebracht, da{fß der Mensch wertvoller sel; Je
mehr sıch dem Genufß hingebe; die Freiheit wırd als die Lösung VON allen Bın-
dungen verstanden; alle Ma{ißnahmen die SOgeNANNTLEN sexuellen Pervers1i-
taten, SCHCNHN lıterarische, bildliche un komponierte Unanständigkeiten entspra-
chen 1LLUT einer Verkrüppelung un: Entmenschlichung des Individuums. er ein-
zelne solle sich also ungehemmt ausleben, ohne Rücksicht darauf, dafß der Mensch
auch ein Neıin-Sagen-Könner 1St. Es wırd behauptet, dafß der Mensch SeIt jeher gC-
sündıgt habe, aber me1lst mMit schlechtem Gewiıssen:; heute musse auch MIi1t m
Gewı1ssen sündıgen können. Die Probleme der Suchtgefährdung un das Postulat
der Triebbewältigung werden überhaupt nıcht gyesehen oder auch LUr 1m Ansatz
erkannt.

Dıiesen Beispielen gegenüber können WIr aber auch die Feststellung treffen, dafß
sittlıche Grundsätze fundamentaler Art heute och überall 1n der Bevölkerung
anerkannt werden. SO schreibt Gerhard Pfahler 1in se1ınem Buche „Der Mensch
und se1ine Vergangenheit“(Stuttgart 202)

„ Was ber 1St Unordnung 1m Menschenleben und W As Ordnung? S0 viele Welt-
anschauungslehren, politische Systeme, Philosophien un Religionen über den Erdball
verbreitet sınd, viele Antworten z1Dt auf diese Frage Unter allen diesen AÄAntwor-
ten scheint durch die weıteste Ordnungslosigkeit des Völkerlebens heute besonders VOI-

nehmlich dıie Grundeinsicht des Christentums bestätigt, da die Menschen unauthörlich
der Gottterne R> Sünde) un miıt ihr der Gefahr des Ordnungsverfalls preisgegeben
sınd un alle nachhaltige Ordnung autf die Kraftt der wıedergewonnenen Gottnähe
angewıesen ISt:  «“

Von dieser bestimmten Ordnung ausgehend, hat der Rat der Evangelıschen
Kırche 1ın Deutschland anläßlich seines Bußtag-Aufrufs 1964 VO  a) eiıner moralıschen
Entartung gesprochen un die Gläubigen darauf hingewiesen, da{ß S1e das Licht
der Welt sejl1en. Es heißt ın dem Aufruf: 35  1ır wı1ıssen Aaus Csottes Wort, WOZU der
Mensch auf der Welt 1st. In Gottes Geboten haben WIr Mafisstäbe, die auch heute
für jedermann gelten.“

Es o1ibt aber auch außerhalb der Kirchen noch gemeinsame Wertauffassungen,
könnte beispielsweise die Freiwillige Filmselbstkontrolle oder die Bundes-

prüfstelle Jjugendgefährdende Schriften überhaupt nıcht exIistleren. Der Ver-
lust der Möglıichkeit, zwıschen Wert un Unwert, zwıschen Gut und OSse EeNTt-

scheiden, 1St noch nıcht verlorengegangen. Sehen WI1r beispielsweise auf die Pro-
grammrıchtlinien des Z weıten Deutschen Fernsehens, wiırd. hier icht QRERG der
Versuch unternommen, die Würde des Menschen, seine Freiheit un E1genverant-
wortlichkeit wahren, sondern CS wırd auch empfohlen, das Menschenrecht auf
Eigenleben un auftf se1ine Intimsphäre achten: die Programme sollen dem e1n-
zelnen die eigene Urteilsbildung ermöglıchen un seın Gewissen schärfen. Es heißt
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al nsSE Oßr mmrichtlinien eite
Es soll daraufFrage gestellt, her bgewürdigt verhöhnt werden

® geachtet werden, dafß Sendungen den relig1ösen Glauben ıcht verächtlich machen
oder herabwürdigen. Das Programm soll wesentlichen Beitrag Zzur allgemei-
en Anerkennung der VO Grundgesetz geschützten sittlichen Wertordnung el-
sten. Besondere Achtung verdienen Ehrtfurcht VOT dem menschlichen Leben und
Bereitschaft ZU Dienst Gemeinwohl Ethische Grundforderungen werden
also anerkannt un: eine VO Grundgesetz geschützte sıttliche Wertordnung wırd
auch SOgeENANNTLEN säkularen Bereiche bejaht un: geachtet.

Wertvorstellungen Rechtsleben

Auch Rechtsleben werden allgemein gültige Wertvorstellungen och an

kannt Keın POS1ILLVES echt 1ST möglich WENN 6S sich nıcht Normen bindet VON
71 denen die einzelnen gesetzlichen Bestiımmungen ıhre Gültigkeit herleiten. Man
B  A ann 1aber GiNe zunehmende Unsıicherheit der Gerichte be1 Auslegung der SORC-

nannten Ormatftıven Tatbestandsmerkmale teststellen. In zahlreichen Gesetzen
sınd Begriffe enthalten, die NUr ausgefüllt un: praktisch ausgelegt werden können,
wWenn die Gesetzesanwendung VON estimmten Wertbegriften ausgeht.

Wenn CS beispielsweise bei der Körperverletzung nach dem Grundsatz „volenti
NO  3 Ait. ıin1ıurıa“ heißt daß eiINe Körperverletzung, IMM1T Einverständnis des Be-
troftenen 1Ur annn stratbar SCIHI, WEeNNn S1C „SCHC die Siıtten verstoße,
mufß die Rechtspraxis auslegen, W 4S „guten Sıtten verstehen 1ST. Beson-
ers umstrıitten WAar die Auslegung Fall Dr xel Dohrn, der durch Sterilisation
VON Frauen diese VO  2 auernder Schwangerschaftsangst befreit hatte. Der Bundes-
gerichtshof ftand schließlich Ausweg, ohne ber die Frage der „guten Sıtten
entscheiden INUSSCH. An solchen Grenzfall sıch jedenfalls die Un-
sicherheit der sıttlıchen Bewertung Herrschaftsbereich unseres Grundgesetzes.
Wıe CIn M1t diesem Fall befafßtes Gericht austührte se1l nıcht das, W 4S die Oftent-
ichkeit denke, sondern W as S1IC denken sollte, entscheidend! Nıcht der einzelne
dürte sittlıche Normen SCTZECN, sondern sıch ach der „Wertordnung der (5e-
meınschaft“ richten. Was 1St aber das sittliche Empfinden der Bevölkerung? WEe1-
fellos ıcht das, W as die Presse schreibt! Bisher hat INn  —$ der Sıtte

och das verstanden, W 4s dem „Anstandsgefühl aller bıllıg un gerecht
Denkenden“ entspricht.

Während be] der rage der Sterilisierung oder auch der Kastratıon die Meınun-
C auseinandergehen un der Grundsatz A1MH dubio Ppro reo  D schließlich Zu Zuge
kommt o1bt 6S eine Reihe Von Tatsachen Komplexen, be] denen die”
Sitten och einheitlich ausgelegt werden, ohne dafß C1NE Divergenz der Auffassun-
2401 Zutage trıtt! Wenn beispielsweise Körperverletzungen Aaus sexuellen Ab-

448



A  .

ıl Ize gendschut

artıgkeit etw2 Aaus masochistischen der sadıstischen Beweggründen, begangen
werden, besteht ohl heute der Rechtsprechung och eın Z weitel daß die
„guten Sıtten verletzt werden. uch Zivilrecht werden die Sıtten och
annähernd gleichmäßig ausgelegt.

uch der strafrechtliche Begrift der „Unzucht“ 1IST der heutigen Zeıt stark
umsfritten Unzucht bildet den Gegensatz Zaucht un Ordnung Unzucht als
wertausfüllungsbedürftiger Normenbegriff 1ST besonders be1 dem umstrıiıttenen

Kuppeleı Paragraphen aktuell geworden Es dürfte keinem Zweıtel unterliegen,
dafß der geschlechtliche Mißbrauch Von T1ieren oder die Schändung der 1e Ver-
führung och ıcht 16 Jahre alten Mädchens den unzüchtigen Handlun-
SCH Zzählen siınd Zweıtel tauchen aber auf WECNN e$sS sıch unzüchtige Schrif-
ten des SOgeNaANNTEN Grenzbereiches handelt Der Bundesgerichtshof hat diesen
Fragenkomplex dem Urteil das sıch I1T dem Geschlechtsverkehr VO  3 Verlobten
befaßt grundsätzlich Er hat Urteil VO 1954 (GStr
ausgeführt

Gebote der bloßen Sıtte, der Konventıi:on leiten ihre schwache Verbindlichkeit 1Ur Aaus

der Anerkennung derjenigen her, die sS1e ireiwillig anerkennen un: befolgen, SIC gelten
nıcht mehr, WenNn sıch die Vorstellung ber das, W 4s die Sıtte verlangt, andert Normen
des Sıttengesetzes dagegen gelten Aus sıch heraus: ihre starke Verbindlichkeit beruht
aut der vorgegebenen und hinzunehmenden Ordnung der Werte und der das mensch-
ıche Zusammenleben regıerenden Sollenssätze; S16 velten unabhängig davon, ob die-
JeEN1ISCH, die S1C sich MMI1Itt dem Anspruch auf Befolgung wenden, S1C wirklich efolgen
und anerkennen der nicht: ihr Inhalt kann sich nıicht deswegen andern, weıl die An-
schauungen ber das, W d4s oilt, wechseln

Nun 1ST S allerdings auch innerhalb der Rechtspilege außerordentlich umstrıt-
ten ob die Verdammung des Verkehrs Verlobten Se1It CWISCH un: für
alle Zeiten geltenden sıttliıchen Grundsatz entspricht Der Bundesgerichtshof hat
ausgeführt CS könne iıcht zweıtelhaft SC1INMN, dafß die Gebote ber das Zusammen-
leben der Geschlechter un ihre geschlechtlichen Beziehungen, auch ber die Ord-
NUunNng der Famiıilie Normen des Sıttengesetzes 5 die nıcht dem „Belieben wech-
selnder gesellschaftlicher Gruppen ausgelıefert se1in könnten, also bloße Konven-
tionalregeln Der Bundesgerichtshof die sıttliche Ordnung gehe davon AUsS,
dafß sıch der Verkehr der Geschlechter grundsätzlich der Einehe vollziehe hne
daß dem Urteil des B(S  an 1er abschließend Stellung2wırd soll 11LULI

aufgezeigt werden, daß UuULlLSeTE Rechtsprechung jedenfalls och den Versuch 1-

überzeitliche Normen der Sıttlichkeit autfrechtzuerhalten Demgegenüber
geht der oberste amerikanische Gerichtshof WI1C AaUus dem Buch VO  o Kronhausen
deutlich wırd Jlängst VO  } relativierten Sıttlichkeitsbegriff AauSsS, WECNN etw2

die Frage der „Obszönität auslegt Er daß dieser Begrift auf die N-
gesetzlıchen Normen zugeschnitten SC1H 3 icht aber aut überzeıt-

lıche Sıttlichkeitsbegriffe, die durch die Zeiten gelten
Stimmen 176 12 449
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etwadenBegrift der Sıtte oder der Zaucht und Unzucht auslegt. der rage
der „Kunstfreiheit“ richtet sıch die Rechtsprechung nach dem Urteil tür die
Kunst aufgeschlossenen Menschen, der weder Verkrampfungen leidet, och

allzu weltanschaulichen Haltung verharrt. Zweıtellos werden VON

der Rechtsprechung allgemein gültige Wertauffassungen anerkannt: Ma  am} dart
überzeugt SC1IN, da{ß Ci1ne Rechtsprechung hne derartige feste Grundsätze

überhaupt ıcht auskommt, WEeNNn S1C sich ichtauf die ödeAnwendungV
stischer Paragraphen eschränken will, die der Fülle der wechselnden Lebens-
erscheinungen nıemals gerecht werden I:können. Auf Aiese Weıse wird SA ArS CIN1ISCI-
mailsen übereinstimmende Ansıcht der Rechtsgenossen ber Sıtte un: Anstand auf-
rechterhalten.

Das gilt sicherlich auch für 1e ı etzter eıit vielfach erorterten sexuellen Nööte
unserer Studenten, die, beeinflußt durch die literarısche Sex-Welle, vielfach bereıit

sein scheinen, sıch der Promiskuiltät hinzugeben. Aus Studenten Zeitschritten
{  { kommen Kampfansagen westdeutsche Tabus und Proteste SCHCH SOT7E-

nanntfe Sex-Feindlichkeit die sıch der „saäuerlichen Wirtinnen-Moral“ außern
soll Sıcher wiırd INa  } ernsthatten Verbindungen von Studenten un Studentinnen,
selbst wenn S1C noch ıcht absehbarer Zeıt ZUr Eheschließung führen, den Re-

spekt ıcht dürten. Man wırd aber der propagıerten sexuellen Pro-
miskultät Banz allgemein eiNe Unzucht bedrohlichen Maßes sehen. Gerade die
Achtung voreinander, insbesondere die Achtung VOT der Frau, die 1er mehr «M

un mehr verlieren hat als der Mann, auch die Achtung VOT dem Kinde
un SC1INEIM künftigen Schicksal ordert von den Verlobten SI6 gyrundsätzliche Eın-
haltung des Gebotes der Sıittlichkeit. So wiırd 065 Aufgabe Geschlechtererzie-
hung auch akademischen reısen SCIN, das Verantwortungsgefühl der Maniı-

liıchen Studenten namentlich gegenüber den Studentinnen, ständig wachzuhalten

Gefahren der „Relatıvierung

Gerade hier, be1 der estudentischen Jugend, sıch die Gefahr Relatıvie-
rung, WenNnNn sittliche Wertmafßstäbe überhaupt ı Z weiıtel gestellt, bestritten nd
unftfterminil]jert werden. Soziologische Einsichten, speziell Ergebnisse der empirischen
Sozialforschung, vertühren dazu, alles „Werten“ nach Möglichkeit unterlassen.
Da wırd beispielsweise durch Untersuchungen nachgewiesen, dafß 0/9 aller ıJUunN-
gCn Menschen vorehelichen Verkehr pflegen oder daß die yröfßte Zahl der heute
geborenen Kinder pränuptial ZEZEUYT worden 1ST oder daß ein erheblicher Pro-

16Jjährıiger Mädchen bereıts als defloriert gelten muß Wenn INa  } aber Aaus

den Fakten e1ine bestimmende Norm herleitet, werden die Gefahren deutlich: Weil
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allgeme ltiger word n! Man muß 1E
Idealnormunterscheiden, Kinsey, der den Versuch nt  menhat
Idealnorm durch die Durchschnittsnorm Wır leiden Wer
Enge, die durch den Verlust des Gewı1issens ErZeUgT 1STt Miıt echt hat Elbracht
kürzlich davon gesprochen daß CS „Aufstand des Gewissens“ kommen
9 Wenn 1er C1NEe grundlegende Änderung erreicht werden solle, aber ur-
ıch ] un der Voraussetzung, dafß überhaupt och Normen bestehen un
anerkannt werden.

Be1 der Suche ach den Maßstäben oder auch ach „NCUCH Normen“ annn INa  e}

sicherlich nıcht VO Standpunkt Nıhilisten der atheistischen Anarchisten
ausgehen, der jede Rückbindung und Anerkennung VO  ; Werten ablehnt Nur Von

verbindlichen Standpunkt annn INa  ; Klarheit ZCWINNCNH. Es g1bt sicherlich
Gebote un Verbote, die ber die Zeıten bis ans Ende der Welt gelten.

Die Aufgabe mu(ß gyesehen werden, aber Blick auf ein Humanum, auf
CiMN bestimmtes Menschenbild Die Verbindung Z W eler Menschen 1ST VO Mensch-
lıchen her gesehen, auf Dauer un Ausschließlichkeit ausgerichtet, der Promiskui-
LAat aber CENTISCSCNSESETZT da{flß eine auf bloße Sexualıtät reduzierte Liebe“
C1iNemM verkrüppelten, antihumanen Menschenbild führt Wır unterscheiden oft
noch zwiıischen SexXus, Eros un gape Wır sehen och die mehr aut die körper-
lıchen Merkmale gerichtete sexuelle Betätiıgung und den auf die Ganzheit der Per-
son gewandten erotischen Bereich und die göttliche Liebe, die sıch der Agape
wıderspiegelt Wır 1ssen Aus anthropologischer Erkenntnis, daß ein losgelöster
Sexus unwirklich 1STt un daß die Geschlechtlichkeit des Menschen VOoON vornherein
auf Führung durch personale und soz1ale Kräfte auf C1iNe kulturelle Gestaltung
angelegt 1STt Ganz unabhängig Von relig1ösen oder ethischen Gesichtspunkten löst
die intime Beziehung zweler Menschen normalerweise auf Dauer un (3anz-
eIt der Beziehung gyerichteten Anspruch Aau  N Es 1STt die wesentliche Aufgabe aller
Geschlechtererziehung, JUNSsCNH Menschen diese Erkenntnis un das Rüstzeug für
Konfliktsituationen geben Wır 1ssen auch dafß ES Daseın des Menschen s II
sıble Phasen z1bt denen die sexuelle Stimulierung BLG Zanz besondere Rolle
spielt Hıer die Klippen 7wıschen Prüderie un Schamlosigkeit I88! geschickter Weıse

vermeıiden, 1ST eiINe der wesentlichen Aufgaben zeitgemäßer Geschlechtererzie-
hung, die VO dem bestimmenden Wert, nämlich VO Menschen un VO dem
Menschenbilde ausgeht.

Geschlechtererziehung soll also dıe Kräfte wecken, MIi1t denen die unbewältigte
CMMANZLDIEFTE Sexualıtät wıeder die Schranken erw1ıiesen un das Humanum
eingegliedert wird Jede solche Erziehung mMu sıch Bild „ ge_
ylückten“ FEhe Wenn Sexualität un Erotik die Persönlichkeit des Menschen

CRintegriert siınd, wırd die isolierte Sexualität AUS der Vorstellung auch des 1JUungen
Menschen verschwinden.
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Sıtte und Kopvertion sind auch heute im allgemeinen Volksbewußtsein noch
lebendig; 1er werden die CGrenzen abgesteckt, die nıcht ohne schweren Nachteil
für die Persönlichkeitsentfaltung des einzelnen überschritten werden dürfen. „Gute
Sıtte“ ebt aber w1e INa  e klar erkennen MUu nıcht AaUSs sich selbst heraus, SON-

ern AaUus der Freiheit der mündiıgen Person, die s1e bejaht un schützt. Entschei-
dend für die Persönlichkeitserziehung und auch für die Hilfen des Jugendschutzes
1St die Weckung un Bıldung der Kräfte, die das Handeln des Jungen Menschen
1im Rahmen einer freiwillig befolgten Sıtte un Konvention leıten. Dazu gehört
1ın erstier Linıie die Achtung VOTLT dem anderen Menschen, die Herstellung einer Ich-
Du-Beziehung Zu Partner, 1im etzten die Nächstenliebe als die Wiıderspiegelung
der göttlıchen Liebe Nıcht eine „antıquierte Gesellschaftsmoral“ soll 1er aufrecht-
erhalten werden, sondern eine absolute Norm, die auch be] eiınem aktualisierten
Bıbelverständnis iıhre Gültigkeit behält, nämlich die Norm, daß der Mensch un
die Liebe Z Menschen das Wesentliche, Bleibende un Dauernde 1m Leben des
einzelnen und 1m Zusammenleben un Zusammenwirken der Menschen 1St.

So SPAanNnt sıch der Bogen auch der 1m Grundgesetz verkündeten Legalıtät,
wWwenn in Art die personale Würde des Menschen 1n den Mittelpunkt gerückt und
1n Art Ehe un Familie den besonderen Schutz der staatliıchen Ordnung
gestellt werden.

S0 oibt 6S für die Praxıs des Jugendschutzes feststehende und verbindliche Nor-
MmMCN, die nıcht verletzt werden dürfen. In diesem Sınn betont beispielsweise eıne
Erklärung der Gemeinschaft Deutscher Lehrerverbände 7AUHe Literaturerziehung,
daß 1n den AT Eigenlektüre der Kıinder und Jugendlichen empfohlenen Werken
die FExıstenz einer sittlichen Ordnung von normatıvem Charakter nıcht angezwel-
telt un iıcht übergangen werden dürte Diese Ordnung soll 1m Gehalt elines jeden
literarıschen Werkes erkennbar bleiben, un Sache der künstlerischen Gestaltung
wiırd CS se1ın, daß die Norm iıcht in aufdringlicher Weıse verkündet wird Wohl-
gemerkt, CS handelt sıch dabe; NUur die Bücher un: Werke, die Kindern und
Jugendlichen 1in die Hand gegeben werden sollen!

In den erwähnten Richtlinien der Gemeinschaft Deutscher Lehrerverbände heifßt
065 weıter, die Lebenswahrheit einer Dıichtung erfordere selbstverständlich, da{fß
auch Verstöße die sıttliche Ordnung dargestellt werden, da{fß aber das Be-
wufßltsein ihrer Regelwidrigkeit 1im Jungen Leser wachgehalten werden muß
Literarısche Erzeugn1sse, die organge AUuUSs der Intimsphäre eingehend schildern,
bedeuten für viele Heranwachsende eiıne starke Belastung ıhrer Vorstellungs-
und Wunschwelt. Sie sollten daher nıcht ZALT: Lektüre empfohlen werden, auch
WECNN ıhnen eın hoher künstlerischer Wert zukommt.

Der wesentliche Gehalt dieser Rıchtsätze wırd durch das Grundgesetz, durch
verschiedene Länderverfassungen, 1aber auch 1n Entscheidungen hoher un höchster
Gerichte und VO  w} der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, WIr
dürtfen S  AL  39) der überwiegenden Anschauung der Bevölkerung gyestutzt.
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Wenn diesem Innn der Jugendschutz VO  a} bestimmten Wertvorstellungen aus-

geht 111 damıt nıcht NUur ZuULE Sitte predigen, sondern erstier Linıe die Er-
wachsenen Z Vorleben veranlassen. Wenn Kräfte geweckt un: gebildet werden
sollen, die das Handeln des JUNSCH Menschen auch innerhalb der Sıtte leiten, sind
die Vorbilder Aaus den Kreıisen der Alteren unerläßlich

Spezıell die L;äteraäatur

Wır stehen VOT sogenannten „Sex Revolution UNSCTITETr Lıteratur, VOTLr

Exıistential Schrifttum der Daseıns Entblößung Schamlos werden
sexuelle Exzesse dargeboten, und der Mensch der den innersten Zusammenhang
MLE der Wırklichkeit verloren hat, wırd dargestellt als restlos entsittlicht seiner

Liebe das heißt abgesunken die Niederungen bloßen anımalischen Sexua-
\ıtÄät ohne daß sıch dessen bewußt geworden 1ST Fuür diesen vielfach dargestell-
ten Menschen 1ST MILL dem Verlust der Wıirklichkeit auch der sittliıche VWert seiNer

menschlichen Ex1istenz verlorengegangen. Nıcht C1NEC erhöhte Sexualıtät iınn
echten Sınnenfreude un FGTHEN Lustgewinnes 1ST ıhm zute] geworden,

sondern CIHE Dekadenz WI1C SI sıch namentlich „senılen Zeıten ausbreıtet.
Gegenüber der Tendenz solcher Lıiteratur fragt N sıch WI1e siıch der Jugend-

schutz einzustellen hat Er 111 keineswegs den Verdacht geraten, bloß „IMNOra-
lısch“ rCcagıcren oder ausschließlich Kassandra-Rufe auszubrechen. Er MU:

dem Versuch raten, Menschen auch MIL dieser Lıiteratur konfrontieren,
SOW IT diese phasengemäfß bereits der Lage sınd die Wiıirklichkeit des Lebens
ertassen und dieser Lıiteratur ZEISULS gerecht werden. Wır wollen auch nıcht
übersehen, daß die Wurzeln Prüderie spießbürgerlicher Observanz oft auf
C1NeEe christliche Tradition zurückgehen, die dem heutigen Verständnis nıcht mehr
entspricht Auch Daseinsverständnis des modernen Christen 1STt 7zweıtellos die
Sexualität MIt inbegrifien. Hıerzu, ZUr Wirklichkeit des Lebens, aber auch ZUr Un-
befangenheit un: ZUr Anerkennung fester Wertbegriffe die Jugend erziıehen,
IST e1in wesentliches Anliegen uUNserTrer Zeıt.

Der Jugendschutz hat also VvVon festen Begriffen auszugehen, die möglichst klar
und einfach allgemeın verständlich un nıcht kompliziert dargestellt sınd Der

Mensch versteht s 1U  e) einmal nıcht, W.CNN VONn der Austreibung ARNS dem
Paradıies die ede 1ST oder von der Vertreibung des Menschen AUS seiIiNerg-
lIıchen Exı1istenz gyesprochen wird Er sucht das Klare, Eıinfache, Verständliche, Hal-
tende, Stützende die eintfache Wahrheit

Derartige Wertbegriffe sınd un bleiben die Achtung VOT der Würde des Men-
schen auch der Respekt VOTr der Überzeugung der Mitmenschen, die Ehrfurcht VOr

Gott die Anerkennung der Einehe und der ehelichen Treue, die Enthaltsamkeit
VOFr und außerhalb der Ehe In diesem ınn ann INnan als Grundlagen des Jugend-

453



Dch Sp
CN nd Jegalen C St AT chkeit eSs Mensch AnNt ung
für den Staat; i personalen Bereich die Wahrungun Pflege körperlich-
seelischen Gesundheit die Menschlichkeit ı Würde und Anstand dıe Wertung
un: Wahrung des Freiheitswillens auch Sınne Nein-sagen-Könnens, der
Gedanke der Solidarıtät“ un der Rücksichtnahme autf den anderen Menschen
un: die Achtung VOT den Werten aus dem Absoluten bıs DA Sehnsucht nach
persönlichen Gott Man hat davon gesprochen, daß der Pegelstand der Sıittlich-
eIit Absinken begriffen sel.: Es gibt aber auch Anzeıichen, die Ce1iNeEe andere
Richtung deuten: estimmte ınge und Werte verstehen sich uUNsSseTer Gesell-
schaft Sanz von selbst ohne dafß große Worte darum gemacht werden. Eın ur-

liches Sıttengesetz äßt sıch icht beseitigen und sich wieder durch
WEeNn 1Ur die Erwachsenen der Lage sind, „helfende Gewohnheiten schaften.

Freilich dürten WIL ıcht übersehen, dafß CS gerade heute wıeder E1iINeEe

Störfunktion der Ofentlichkeit ibt. Bedenklich siınd menschliche Verhaltenswei-
sen und Darstellungen, die hemmungslose Sexualiıtät der Sar Proniskuität oder
Prostitution als vorbildlich erscheinen lassen. Dabej sind nıcht cechr die \Schrif-
ten als jugendgefährdend anzusehen, sondern vielmehr die Erwachsenen selbst,
die ihrer Haltung oft unbewußt, aber zynısch AUuSs Profitgier
sıttlıche Wertma{fstäbe untermıinıeren trachten.

These Jugendgefährdung Antıthese: Jügendschutz

Wır gehen VO  ; der These zeitgebundenen Jugendgefährdung au  N Nicht als
Tugendrichter oder als Erzähler VO  3 Greuelmärchen wollen WITFr VOrTr die Erwachse-
1CNHN un VOT die Jugend cselbst hintreten, sondern Aaus anthropologischem Grund-
verständnıis darauf hinweisen, dafß der Mensch jeder Altersstufe estimmten (5e-
fahrdungen unterliegt Den phasen-spezifischen Gefährdungen MuUu C111 phasen-
spezifischer Jugendschutz entsprechen. Für das ind 1ST das wesentlichste sicher die
Geborgenheıit der Leibesschutz das ind mMuUu siıch der Liebe un Sorge se1ineT

Eltern gesichert W155ee1N. Der Jugendliche, der sich der Pubertät Person-
lichkeit entwickeln beginnt bezieht bereits Stellung den Problemen des He
ens MUu Vorbilder VOT sich sehen, denen nacheifern Aı Der Heranwach-
sende kommt schon geISLIgCN Wertung und MU VO  e} der Gesellschaft die
notigen Stützen un: Hılfen erfahren. Ihm IMUuSsen ohnende Aufgaben gestellt
werden, die ıhm das Hıneinwachsen die Verantwortung erleichtern un die ıhn
möglichst bald rwachsenen-Leben teilhaben lassen.

Der Jugendschutz darf aber nıcht NUur VO  &; Normenkatalog ausgehen und
S1C}  h darin erschöpfen, sittliche Wertmaßstäbe verkünden, die die Grundlage
unserer Gesellschaft bılden sollen. Nach Wort VON Paulus richtet das (esetz
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persona
VCE sC1nNn. Eın umfassend formulierter ntwortung egriffsteh

A1111 Miıttelpunkt aller jugendschützerischen Bemühungen. JugendschutzISt eine

dauernde Verpflichtung demokratischen Gesellschaft. Jugendschützerische
Denken, sowohl ı Sınne hebevollen Bewahrung, als auch i Sinne
rechten Hinführung ZUr Reıite der Erwachsenen, mu stärker ı die Erziehung
integriert werden. Immer aber wırd der Jugendschutz} bestimmten un klaren
Wertbegriffen ausgehen INUSSCHL, VO  o Normen, VvVondenen unNnsere GesellschaftC
Lıragen SCeE1iNn mujfß, WEeNn sS$1e sıch nıcht selbst aufgeben 111

ZE

Lage der Kirche i Ungarn — Der katholische Klerus ı Polen — Franzosen 1ı großer
Mehrzahl für die Messe 1ı der Landessprache —. Massenmedien ı der Sowjetunion
Dıie Ausgaben des Durchschnittsfranzosen

Lage der Kırche ı Ungarn
Im Oktober 1964 schloß der Stuhl INIT der Volksrepublik Ungarn „Präliminarvertrag“
Der die Stellung der katholischen Kırche ı Ungarn ab Dieser Vertrag hat natürlıch nıcht alle
schwebenden Fragen gelöst; doch wurden eltere Verhandlungen i Aussicht gestellt. Er brachte
C1Ne SCWISSE psychologische Entspannung Der Episkopat WAar, SOWEIT der Ausübung seiner

amtlichen Tätigkeiten nıcht gehindert WAaäal, M1 diesem Vertrag einverstanden: ebenso der Gro{fß-
teil der SIMIT Regierungserlaubnis tatıgen Priester. Skeptisch hingegen eingestellt WAar und 1STt

bis heute C1MH großer eil der der Ausübung ihres priesterlichen Beruftes „gehinderten“ Prie-
StEer, ebenso nıcht WEN1ILZE eifrigekatholische Laien, die die Nützlichkeit des Vertrages selbsrt. ii
Frage tellen

Genau WI1IEC trüher können War - obgleich iıhre Angelegenheit ı Vertrag nıcht erührt WIr:
die Benediktiner, die Pıaristen, die Franziskaner und C1n Frauenorden ıJe W e1 katholische vVIier-

klassige Mittelschulen I1T dem entsprechenden Personal unterhalten Das Bestehen die
Tätigkeit der übrigen männlichen Orden 1ST ber 38% W1C die Exı1istenz der anderen Frauen-
orden durch (Geset7z verboten. Ihr Besıitz 1STE SeiIt 1950 VO Staat beschlagnahmt; daran hat weder
der Aufstand VO'  } 1956 noch der Vertrag geändert. Die Kirchengebäude der unterdrückte
Orden wurden dem Weltklerus übergeben. Die Kirchenräume selbst sind tast alle für den Gottes-
dienst freigestellt.

Die Mitglieder der verbotenen Orden werden nach kurzer Haft „105 bürgerliche Leben“
entlassen: S1e dürfen höchstens zusammenleben un! sollen sıch durch Arbeit“ ihren
Lebensunterhalt verdienen. Irgendwelcher organısatorischer Zusammenhang untereinander IST

ihnen untersagt. Junge Kleriker, die diesen verbotenen Orden angehörten, wurden durch behörd
liche Maßnahmen aus den Seminarıen entfernt.

Dieeigentliche Verfolgung der Kirche zußert sıch em N  cht sehr ı einzelnen Gewalt
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